
 

80 Vertreterinnen und Vertreter von Kreisseniorenräten und des Landesseniorenrats 

haben am 25. März 2010 die 

„Ruiter Erklärung III - 2010“ 

Technik für ein selbstbestimmtes Leben im Alter 

 

verabschiedet: 

 

Die Landesregierung von Baden-Württemberg wird aufgefordert, alle notwendigen 

Schritte zu unternehmen, dass technische Hilfen für ältere Menschen erforscht, ent-

wickelt und sobald als möglich in Baden-Württemberg durch Modellvorhaben erprobt 

werden. Generelle Zielsetzung muss sein, solange wie irgend möglich älteren Men-

schen ein selbstbestimmtes, selbstverantwortetes und teilhabeberechtigtes Leben in 

der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen. 

Technische Hilfen können die Selbstständigkeit unterstützen und Sicherheit bieten. 

Sie müssen allen Menschen zugänglich gemacht werden und sie müssen leicht an-

wendbar sein (Ambient Assisted Living Systeme).  

Für den Einsatz von Telemonitoring und Telemedizin müssen auch die rechtlichen 

Rahmenbedingungen – insbesondere unter Berücksichtigung der Menschenwürde – 

sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene beschlossen werden.  


